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Equal Pay: Geschicktes Verhandeln 
rechtfertigt keine Ungleichbehandlung
Allein Geschicklichkeit bei den Gehaltsverhandlungen, kann nicht aus-
schlaggebend dafür sein, dass bei ansonsten gleichen Voraussetzungen 
unterschiedliche Gehälter gezahlt werden. Das stellte das Bundesarbeitsge-
richt (BAG) in seinem Urteil (Az. 8 AZR 450/21) vom 16. Februar 2023 klar.

„Eine Frau hat Anspruch auf gleiches Entgelt 
für gleiche oder gleichwertige Arbeit, wenn 

der Arbeitgeber männlichen Kollegen aufgrund 
des Geschlechts ein höheres Entgelt zahlt. Daran 
ändert nichts, wenn der männliche Kollege ein hö-
heres Entgelt fordert und der Arbeitgeber dieser 
Forderung nachgibt“, heißt es in der Pressemittei-
lung des BAG zum Urteil.

Die Klägerin erhielt nach einer gedeckelten 
Anhebung des tarifvertraglichen Grundgehalts 

deutlich weniger Gehalt als ein männlicher fast 
zeitgleich eingestellter Kollege in derselben Ent-
geltgruppe. 

Das BAG entschied nun, dass die Klägerin einen 
Anspruch nach Art. 157 AEUV, § 3 Abs. 1 und § 
7 EntgTranspG auf das gleiche Grundentgelt wie 
ihr männlicher Kollege habe. Der Umstand, dass 
die Klägerin für die gleiche Arbeit ein niedrigeres 
Grundentgelt erhalten hat als ihr männlicher Kolle-
ge, begründe die Vermutung nach § 22 AGG, dass 

die Benachteiligung aufgrund des Geschlechts er-
folgt ist. Der Beklagten sei es nicht gelungen, die-
se Vermutung zu widerlegen. Insbesondere könne 
sich die Beklagte nicht mit Erfolg darauf berufen, 
das höhere Grundentgelt des männlichen Kollegen 
beruhe nicht auf dem Geschlecht, sondern auf dem 
Umstand, dass dieser ein höheres Entgelt ausge-
handelt habe.                                                  chk

Verhandlungserfolg ist kein 
Rechtfertigungsgrund für 
Ungleichbehandlung.
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Gesetz zur Umsetzung der EU-Ver-
bandsklagenrichtlinie veröffentlicht
Die gesetzlichen Regelungen zur Umsetzung der EU-Verbandsklagenricht-
linie müssen am 25. Juni 2023 in Kraft treten. Am 16. Februar 2023 hat 
das Bundesministerium der Justiz (BMJ) nun einen Gesetzesentwurf auf 
den Weg gebracht. Interessierte Kreise hatten Gelegenheit, bis zum 3. März 
2023 Stellung zu nehmen. Die Stellungnahmen werden auf der Internet-
seite des BMJ veröffentlicht.

Ziel der Richtlinie (EU) 2020/1828 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 25. 

November 2020 über Verbandsklagen zum Schutz 
der Kollektivinteressen der Verbraucher und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG (ABl. L 409 
vom 4.12.2020, S. 1) ist es, unionsweit den Schutz 
der Kollektivinteressen der Verbraucherinnen und 
Verbraucher zu stärken. Die Richtlinie wäre von 
den Mitgliedstaaten der EU schon bis zum 25. 
Dezember 2022 in nationales Recht umzusetzen 
gewesen. Dieses Ziel hat Deutschland verfehlt. Die 
neuen Regelungen müssen aber trotzdem ab dem 
25. Juni 2023 angewendet werden.

Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten 
der EU, zwei Arten von Verbandsklagen vorzu-
sehen. Verbände müssen zum einen das Recht 
haben, im eigenen Namen Unterlassungsklagen 
zu erheben, durch die Zuwiderhandlungen ge-
gen Verbraucherrecht beendet werden können. 
Außerdem sollen sie auch Abhilfeklagen erheben 
können, durch die Verbraucherrechte durchgesetzt 
werden können. Abhilfeklagen gibt es im deut-
schen Recht bislang nicht.

Die sogenannte Abhilfeklage wird im neuen 
Verbraucherrechtedurchsetzungsgesetz (VDuG) 
vorgesehen, das auch die bisher in der Zivilprozess- 

ordnung (ZPO) enthaltenen Regelungen über die 
Musterfeststellungsklage bündeln wird. Dadurch 
können Verbraucherinnen und Verbraucher, wie 
bereits bei der Musterfeststellungsklage, mithilfe 
bestimmter qualifizierter inländischer Verbraucher-
verbände ihre Ansprüche einklagen. Diese Mög-
lichkeit steht auch qualifizierten Einrichtungen aus 
anderen Mitgliedstaaten der EU offen. Dabei müs-
sen die Verbände Ansprüche von mindestens 50 
betroffenen Verbraucherinnen und Verbrauchern 
vertreten, die sich zuvor in einem Verbandsklage-
register angemeldet haben. Durch diese Regelung 
müssen die Verbraucher nicht selbst klagen und 
profitieren unmittelbar vom Verfahren: Etwaige ih-
nen zustehende Beträge werden im Erfolgsfall von 
einem Sachwalter direkt an sie ausgezahlt. Kleine 
Unternehmen werden im Gesetzentwurf Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern gleichgestellt, d. h. 
auch sie profitieren von der Abhilfeklage, wenn 
auch sie sich rechtzeitig zur Eintragung in das Ver-
bandsklageregister angemeldet haben.

Die Bestimmungen der Verbandsklagenrichtli-
nie über Verbandsklagen, die auf Unterlassungs-
entscheidungen gerichtet sind, werden im Un-
terlassungsklagengesetz (UKlaG) und im Gesetz 
gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) umge-
setzt.                                                       chk
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